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Bekanntmachung des Staatsmiidcrimns , betreffend die Anerkennung

der in belgischen Schiffspapieren enthaltenen Vermesfungsangaben
in den diesseitigen Häfen.

Oldenburg , l884 April 9.

Nachdem vom Deutschen Reich mit der Königlich bel¬
gischen Regierung eine Vereinbarung wegen gegenseitiger
Anerkennung der Schiffsvermessungcn getroffen worden ist,
sind für die auf Grund der belgischen Schiffsvermesfnngs-
ordnung vom 27 . August 1883 vermessenen belgischen Schiffe
die in deren Meßbriefen (okiwitionts cts fanAsaAo ) enthalte¬
nen Angaben über den Netto -Raumgehalt vom 1 . April
d . I . ab in den diesseitigen Häfen ohne Nachvermessung
als gültig anzuerkenneil.

Oldenburg , 1884 April 9.

Staatsministerimn.
Departement des Innern.
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